
DKFM. FERDINAND LACINA 
BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 

Z.ll 0502/204-Pr.2/90 

11 11!31lfder Beilagen zu den Stenographischen protok~lIen 
des Nationalrates XVll. Gesetzgcbungspenode 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 

Wien, 10. Juli 1990 

SZ!:2~ lAB 

1990 -07- 1 0 
zu .55Lf T IJ 

1017 Wie n 

Auf die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Helene Partik Pable und 
Genossen vom 22. Mai 1990, Nr. 5547/J, betreffend Vermögen des Ceaucescu
Clans auf österreichischen Konten, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1. bi s 3.: 
Die Bankenaufsichtsbehörde im Bundesministerium für Finanzen hat bei 
ihrer Tätigkeit auf das volkswirtschaftliche Interesse an einem funk
tionsfähigen Bankwesen Bedacht zu nehmen und die Einhaltung der Vor
schriften des Kreditwesengesetzes und der anderen Rechtsvorschriften bei 
Banken zu überwachen und Mißständen entgegenzutreten. Das Führen gene
reller Ermittlungen in Form polizeilicher Erhebungen über vermutetes Ver
mögen des "Ceaucescu-Clans" in Österreich fällt nicht in die Kompetenz 
der Bankenaufsicht. Es wurden daher weder bei der rumänischen Außenhan
delsstelle noch bei Unternehmen, die mit dieser in Geschäftsverbindung 
stehen, Untersuchungen durchgeführt. Ebensowenig konnte mit der Staats
polizei oder mit einem angeblichen Hauptinformanten Kontakt aufgenommen 
werden. 

Es ist richtig, daß die Bankenaufsicht im Bundesministerium für Finanzen 
mit Gerüchten über eine angebliche Veranlagung von Ceaucescu-Geldern bei 
der Creditanstalt-Bankverein konfrontiert war. Die Bank wurde daraufhin 
ersucht, diesen Vorwürfen nachzugehen und interne Ermittlungen anzu
stellen. 
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Einer dem Bundesministerium für Finanzen von der Creditanstalt-Bank
verein AG erteilten Information ist zu entnehmen, daß die in der Bank 
veranlaßten Nachforschungen keinen wie immer gearteten Hinweis ergeben 
haben, daß in der Creditanstalt-Bankverein AG Vermögen des gestürzten 
Diktators Ceaucescu oder seiner Familienangehörigen deponiert sei. 
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